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Religion ohne Gott?

LZu
diesem Thema hielt der bekannte

amerikanische Rechtsphilosoph Ronald
Dworkin vom 12. bis 14. Dezember im

Rahmen der «Einstein Lectures» an der Universität Bern drei
Vorlesungen. Im dritten Referatging es Dworkin um «Religion»
als rechtliches Konzept.
Religionsfreiheit wurde ursprünglich im 17. Jahrhundert
eingeführt, mit dem Ziel der Friedenserhaltung zwischen den
Religionen. In der internationalen und den meisten nationalen
Gesetzgebungen wird Religionsfreiheit als Grundrecht
anerkannt. Keine Religion darf bevorzugt behandelt oder verboten
werden. Jeder hat das Recht, seine Religion auszuüben. Erst

später wurde Religionsfreiheit als Grundrecht verstanden, das
auch Atheisten schützt.
Die Ausweitung des Begriffs wirft aber viele Fragen auf. Was
bedeutet Religionsfreiheit, was ist mit «Religion» gemeint?,
fragte Dworkin. Sind damit nur institutionalisierte Religionen
gemeint oder auch tief verwurzelte Grundüberzeugungen
ohne Bezug auf einen Gott? «Religion», so der Referent, «ist
ein interpretierbarer Begriff, über dessen politische und
moralische Bedeutung wir uns einigen müssen. Wenn einerseits
jeder das Recht hat, seine Religion oder Überzeugung
auszuüben, es andererseits nicht zulässig ist, eine Religion bzw.
Weltanschauung gegenüber anderen zu favorisieren, geraten
wir in Widersprüche und Konflikte. Und wo sind die Grenzen
der Religionsfreiheit, wenn wir sagen, es gibt Religion auch
ohne Gott?»
Dworkin veranschaulichte dies mit vielen Beispielen: Dürfen
Indianerstämme bei ihren religiösen Ritualen wie von alters
her Drogen konsumieren? Hat der Staat die Pflicht, Menschen
vor Höllenängsten zu schützen? Wie steht es mit dem Schulgebet,

dem Unterricht über die These der Entstehung der Welt
und des Menschen gemäss einem «intelligent design»? Wie
ist das Kopftuchverbot, die Homoehe, die Frage des Rechts
auf Abtreibung zu beurteilen? Ist die Religionsfreiheit eines
gierigen Kapitalisten, der dem Mammon huldigt, durch die
Steuerpflicht verletzt?
Wie weit soll der Begriff Religionsfreiheit ausgelegt werden?
Wir müssen ernstlich in Betracht ziehen, dassesein Fehler war,
Religionsfreiheit zum Grundrecht zu deklarieren, dass es so
etwas wie Religionsfreiheit nicht gibt.
Für Dworkin liegt der Schlüssel zur Lösung der Kontroversen
darin, in der Religionsfreiheit nicht ein Grundrecht zu sehen,
sondern sie als Teil des viel grundsätzlicheren übergeordneten
Rechts auf «ethical independence» zu betrachten. Jeder hat
das Recht auf ethische Unabhängigkeit. Das heisst, eine
Regierung darf die persönliche Freiheit nicht einschränken, mit
der Begründung, eine Lebensweise sei besser als die andere.
Wir haben das unveräusserliche Recht, fundamentale ethische
Entscheidungen, die unser Leben bestimmen, in eigener
Verantwortung zu treffen. Dazu gehören zum Beispiel Fragen
der Sexualität, Homosexualität, Abtreibung und Fragen am
Lebensende. Ethische Unabhängigkeit ist der Kern der
Menschenwürde. Anne-Marie Rey

Alle drei Referate sind als Podcast abrufbar auf der Website der Veranstalter:
www.einsteinlectures.ch

8 » Präimplantationsdiagnostik: Totalverbot soll fallen

weitaus schlechtere Lösung darstellten. IVF sei als Hilfe
bei Sterilitätsproblemen nicht mehr wegzudenken, jeden
Tag kämen in der Schweiz zwei so gezeugte Kinder zur
Welt. Die PID würde weitaus weniger oft beansprucht,
doch es sei nicht sinnvoll, dass betroffene Paare weiterhin
für eine Behandlung ins Ausland ausweichen müssten.

Andreas Kyriacou
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Bilanzpositiv
Anlässlich der Sitzung des Grossen Vorstands, am 16.
November 2011 in Ölten hat Grazia Annen im Namen des
Zentralvorstands eine positive Bilanz über das Denkfest
in Zürich gezogen und dem Initiator Andreas Kyriacou
für seine Leistung gedankt.

Bereits am letzten Festivaltag war klar, dass die Bilanz der
rund400Teilnehmenden äusserst positivausfallen würde.
Auf den Feedback-Bögen wurde denn auch viel Lob für
die Organisation und das Programm abgegeben. Daneben

gab es auch viele Anregungen und Wünsche für eine
Folgeveranstaltung. Sie werden von den Organisatoren
gerne aufgenommen.

Die finanzielle Bilanz konnte an der Sitzung zwar noch
nicht präsentiert werden, aber sie ist absehbar: Auch
wenn der Erlös aus dem Ticketverkauf etwas unter den
Erwartungen blieb (43% der Kosten), kann das Budget
schliesslich-dank Sponsoring (16%) und Spenden (13%),
Defizitgarantien (28%) sowie Hunderten von Gratis-
Arbeitsstunden des OKs und der freiwilligen Helferinnen
und Helfer - eingehalten werden.

Insgesamt hat der Anlass allerdings viele finanzielle und
personelle Ressourcen gebunden und uns auch die Grenzen

des Vereins deutlich gemacht. Über die Art und Weise
und über die Trägerschaft einer Folgeveranstaltung muss
deshalb sorgfältig nachgedacht werden.

Auf jeden Fal I hat das Denkfest das statutarische Anl iegen
der FVS, sich für eine wissenschaftliche Weltsicht ei nzuset-
zen, einer breiten Öffentlichkeit sichtbar und erfahrbar
gemacht, und es wird als bisher grösster öffentlicherAnlass
der FVS in die Vereinsgeschichte eingehen.

Zentralvorstand FVS

Bild der Wissenschaft
«Bachelor»

Wer in seinem Garten Hasen und nichts als Hasen züchtet,
braucht sich nicht zu wundern, wenn dabei nur Hasen und nichts
als Hasen herauskommen. John D. Barrow, Physiker, geb. 1952

© Roset Kunst und Physik www.roset.ch
Aus der virtuellen Galerie des Berner Künstlers Roset am Denkfest.
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